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Durchführungsanweisungen geben vornehmlich an, wie die in den
Unfallverhütungsvorschriften normierten Schutzziele erreicht werden
können. Sie schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösungen
nicht aus, die auch in technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden
haben können. Durchführungsanweisungen enthalten darüber hinaus
weitere Erläuterungen zu Unfallverhütungsvorschriften.

Prüfberichte von Prüflaboratorien, die in anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassen sind, werden in
gleicher Weise wie deutsche Prüfberichte berücksichtigt, wenn die den
Prüfberichten dieser Stellen zugrunde liegenden Prüfungen, Prüfver-
fahren und konstruktiven Anforderungen denen der deutschen Stelle
gleichwertig sind. Um derartige Stellen handelt es sich vor allem dann,
wenn diese die in der Normenreihe EN 45 000 niedergelegten
Anforderungen erfüllen.
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I. Geltungsbereich

§ 1
Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift gilt für kraftbetriebene Schleif- und
Bürstwerkzeuge und zugehörige Einrichtungen.

DA zu § 1:

Zugehörige Einrichtungen sind z. B. Abrichtwerkzeuge, Zwischenlagen,
Stützteller, Aufnahmevorrichtungen für Schleifhülsen und Einrichtungen
zum Lagern und Transportieren.

II. Begriffsbestimmungen

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Schleifwerkzeuge im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind

1. Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel,

2. Schleifkörper mit Diamant oder Bornitrid oder mit Werk-
stoffen vergleichbarer Eigenschaften als Schleifmittel,

3. Schleifmittel auf Unterlage,

4. Schleifkörper aus Faservlies mit Schleifmittel,

5. Schleifmittelträger in Verbindung mit Schleifpasten und
Schleifmitteln, die für die Fertigungsverfahren Schleifen, Polie-
ren, Honen und Läppen verwendet werden.

(2) Schleifmittel im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind
Korund, Siliciumcarbid, Diamant, Bornitrid oder andere Werkstoffe mit
vergleichbaren Eigenschaften.

(3) Schleifarten im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind:
– Umfangschleifen, das Schleifen mit der Umfangfläche des

Schleifwerkzeuges,
– Seitenschleifen, das Schleifen mit der Seitenfläche des Schleif-

werkzeuges,
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– Hochdruckschleifen, das Umfangschleifen mit hohem Anpress-
druck,

– Trennschleifen, das Umfangschleifen zum Ablängen oder
Schlitzen von Werkstücken.

(4) Bürstwerkzeuge im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift sind
Werkzeuge, die aus Bürstenkörper und Besteckungsmaterial bestehen
und die für die Fertigungsverfahren Bürstspanen, Bürsten und Reini-
gungsschleifen verwendet werden.

(5) Besteckungsmaterial im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift
bildet den Arbeitsteil eines Bürstwerkzeuges und besteht aus metal-
lischen Drähten, synthetischen oder natürlichen Fasern oder aus
Mischungen der genannten Werkstoffe, die ihrerseits mit Schleifmitteln
besetzt oder durchsetzt sein können.

(6) Arbeitshöchstgeschwindigkeit im Sinne dieser Unfallverhütungs-
vorschrift ist die höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit eines rotie-
renden Schleif- oder Bürstwerkzeuges.

(7) Zulässige Drehzahl im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist
die Drehzahl eines rotierenden Schleif- oder Bürstwerkzeuges bei
Arbeitshöchstgeschwindigkeit.

(8) Anwendungsarten im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift
sind folgende Arten des Führens von Schleifwerkzeugen oder Werk-
stücken unter Berücksichtigung der Schleifmaschinenart:
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Maschinenart Anwendungsart
Führung von

Schleifwerkzeug Werkstück

Ortsfeste Zwangsgeführtes fest bahngeführt
Schleifmaschinen Schleifen

bahngeführt fest

bahngeführt bahngeführt

Handgeführtes von Hand geführt fest
Schleifen

fest von Hand geführt

Hand- Freihandschleifen von Hand geführt fest
schleifmaschinen

(9) Nassschleifen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist das
Schleifen unter Zugabe von Kühlschmierstoffen.

(10) Trockenschleifen im Sinne dieser Unfallverhütungsvorschrift ist
das Schleifen ohne Zugabe von Kühlschmierstoffen.
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DA zu § 2 Abs. 1:

Siehe DIN 8589 „Fertigungsverfahren Spanen; …“

Teil 0 … Einordnung, Unterteilung, Begriffe,

Teil 11 … Schleifen mit rotierendem Werkzeug; Einordnung, Unter-
teilung, Begriffe,

Teil 12 … Bandschleifen; Einordnung, Unterteilung, Begriffe,

Teil 14 … Honen; Einordnung, Unterteilung, Begriffe,

Teil 15 … Läppen; Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

Polieren ist ein Fertigungsverfahren, durch das im Wesentlichen ohne
Spanabnahme Werkstoffteilchen der Oberfläche verschoben werden
und die Oberfläche glättend eingeebnet wird.

DA zu § 2 Abs. 1 Nr. 1:

Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel sind z. B. Schleifscheiben
und Trennschleifscheiben, Schleifkörper auf Tragscheiben, Schleifteller,
Schleifsegmente, Schleifstifte, Schleiftöpfe, Schleifkegel, gekröpfte
Schleifscheiben, bei denen Korunde oder Siliciumcarbide als Schleif-
mittel verwendet werden, Natursteine.

Siehe auch DIN 69 111 „Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel;
Einteilung, Übersicht“ und DIN 69 100-1 „Schleifkörper aus gebundenem
Schleifmittel; Bezeichnung, Formen, Maßbuchstaben, Werkstoffe“.

DA zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:

Die Schleifkörper können sowohl aus Vollkörpern bestehen, in denen
das Schleifmittel eingebunden ist, als auch aus Grundkörpern mit auf-
gebrachten Schleifmittelbelägen.

Schleifmittelbeläge können z. B. durch Pressen, Kleben, Löten,
Schweißen, Sintern oder galvanisches Beschichten aufgebracht sein.
Der Grundkörper kann z. B. aus Metall, Keramik oder Kunstharzmassen
bestehen.

Siehe auch DIN 69 800-1 „Schleifkörper mit Schleifbelag aus Diamant
oder Bornitrid; Übersicht, Benennung“ und DIN 69 800-2 „Schleifkör-
per mit Schleifbelag aus Diamant und Bornitrid; Formschlüssel, Bezeich-
nung“.
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DA zu § 2 Abs. 1 Nr. 3:

Schleifmittel auf Unterlage sind z. B. Vulkanfiberschleifscheiben, Fächer-
schleifscheiben, Schleifblätter, Schleifbänder, Schleifhülsen, Lamellen-
schleifscheiben und -schleifstifte.
Siehe auch DIN 69 183 „Lammellenschleifstifte“ und DIN 69 184
„Lamellenschleifscheiben“.

DA zu § 2 Abs. 1 Nr. 4:

Schleifkörper aus Faservlies mit Schleifmittel sind z. B. Scheiben mit und
ohne Vulkanfiberrücken, Stützteller oder Schaft, bei denen das Schleif-
mittel in ein synthetisches Faservlies eingebunden ist.

DA zu § 2 Abs. 1 Nr. 5:

Schleifmittelträger sind z. B. Pließt-, Polier- und Läppscheiben. Antriebs-
oder Umlenkrollen von z. B. Bandschleifmaschinen sind keine Schleif-
mittelträger.
In Schleifpasten sind feinkörnige Schleifmittel,  z. B.  Korund, Silicium-
carbid, Bornitrid, Diamant pastös gebunden und homogen verteilt.

DA zu § 2 Abs. 3:

Siehe auch DIN 8589-11 „Fertigungsverfahren Spanen; Schleifen mit
rotierendem Werkzeug; Einordnung, Unterteilung, Begriffe“.

DA zu § 2 Abs. 4 und 5:

Siehe auch
DIN EN 1083-1 „Kraftbetriebene Bürstwerkzeuge; Teil 1: Defini-

tionen und Nomenklatur“,
DIN 8589-8  „Fertigungsverfahren Spanen; Bürstspanen; Einord-

nung, Unterteilung, Begriffe“,
DIN 8592 „Fertigungsverfahren Reinigen; Einordnung, Unter-

teilung, Begriffe“,
insbesondere
Abschnitt 3.6.2.2 „Bürsten“,
Abschnitt 3.6.2.4 „Reinigungsschleifen“.

DA zu § 2 Abs. 6 und 7:

Arbeitshöchstgeschwindigkeit Vzul und zulässige Drehzahl nzul eines
rotierenden Schleif- oder Bürstwerkzeuges sind bestimmt durch:
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Vzul =
D · nzul · 3,14

in m/s,
60 · 1000

nzul = vzul · 60 · 1000 in 1/min.
D · 3,14

In den vorgenannten Gleichungen sind einzusetzen:
Vzul in m/s,
nzul in 1/min,
D (Außendurchmesser des Schleifwerkzeuges) in mm.

III. Bau und Ausrüstung

§ 3
Allgemeines

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Schleif- und Bürstwerkzeuge
und zugehörige Einrichtungen nach § 1 entsprechend den Bestim-
mungen dieses Abschnittes III beschaffen und vorhanden sind.

§ 4
Kennzeichnung von Schleif- und Bürstwerkzeugen

(1) Schleifwerkzeuge, ausgenommen Schleifwerkzeuge aus Natur-
stein, und zugehörige Einrichtungen müssen mit den Kenndaten nach
Anlage 1 deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein. Die
Kenndaten

1. Hersteller, Lieferer, Einführer oder deren geschütztes Waren-
zeichen,

2. Bestätigung der Übereinstimmung der Schleifwerkzeuge mit
den Anforderungen der §§ 4, 5 und 6 dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift,

3. Farbstreifen für die Arbeitshöchstgeschwindigkeit,

4. Dreh- und Laufrichtung

müssen vorbehaltlich des Absatzes 2 auf dem Schleifwerkzeug selbst
angebracht sein.
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(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 sind die darin unter Nummer 1
bis 4 aufgeführten Kenndaten auf Schleifwerkzeugen nicht erforderlich
bei

1. Schleifwerkzeugen nach § 2 Abs. 1 mit einem Außendurch-
messer ≤ 80 mm,

2. Schleifbändern mit Längen ≤ 400 mm und Breiten ≤ 70 mm
sowie Schleifhülsen mit Innendurchmessern ≤ 125 mm oder
Breiten ≤ 70 mm,

3. Vulkanfiberschleifscheiben mit einem Außendurchmesser
≤ 235 mm,

4. Schleifsegmenten.
Diese Kenndaten müssen in diesem Fall auf den Etiketten nach Absatz 1
Satz 3 angebracht sein.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist bei Schleifbändern, bei denen die
Beanspruchung der Bandverbindung unabhängig von der Laufrichtung
ist, die Angabe der Laufrichtung nicht erforderlich.

(4) Zusätzlich zu Absatz 1 Satz 2 muss auf Magnesitschleifkörpern
ein weißer Farbstreifen angebracht sein.

(5) Schleifwerkzeuge, die nicht für alle Einsatzzwecke, Schleifma-
schinen- und Anwendungsarten geeignet sind, müssen zusätzlich zu
Absatz 1 mit entsprechenden Verwendungseinschränkungen deutlich
erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet sein.

(6) Schleifscheiben, die mit oder ohne Distanzscheiben in einem Satz
zusammengespannt werden, müssen so gekennzeichnet sein, dass ihre
Zusammengehörigkeit erkennbar ist.

(7) Bürstwerkzeuge müssen mit den Kenndaten nach Anlage 1 deut-
lich gekennzeichnet sein.

(8) Schleif- und Bürstwerkzeuge dürfen nicht mit Angaben verschie-
dener Außendurchmesser mit zugehörigen zulässigen Drehzahlen und
nicht mit Angaben ohne sicherheitstechnischen Inhalt gekennzeichnet
sein.

DA zu § 4 Abs. 1 Satz 1:
Die Kennzeichnung mit der zulässigen Drehzahl nach Anlage 1 schließt
bei Schleifstiften und Lamellenschleifstiften Drehzahlangaben in Abhän-
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gigkeit von der offenen Schaftlänge und Angaben zur erforderlichen
Mindesteinspannlänge des Schaftes ein.

DA zu § 4 Abs. 1 Nr. 2:
Eine Bestätigung der Übereinstimmung ist z. B. die Angabe „Entspricht
BGV D 12“.
Mit dieser Angabe bestätigt der Hersteller, Lieferer oder Einführer, dass
die entsprechend gekennzeichneten Schleifwerkzeuge die Anforderun-
gen der §§ 4, 5 und 6 erfüllen.
Die Forderung nach Bestätigung der Übereinstimmung gilt auch als
erfüllt, wenn die Schleifwerkzeuge mit der Angabe „EN 12 413“ bzw.
„EN 13 236“ gekennzeichnet sind.
Siehe auch
DIN EN 12 413 „Sicherheitsanforderungen für Schleifkörper aus ge-
bundenem Schleifmittel“,

DIN EN 13 236 „Sicherheitsanforderungen für Schleifwerkzeuge mit
Diamant  oder Bornitrid“.

DA zu § 4 Abs. 1 Nr. 3:
Farbstreifen für Arbeitshöchstgeschwindigkeiten sind:
Arbeitshöchstgeschwindigkeit Anzahl und Kennfarbe
in m/s 50 1 x blau

63 1 x gelb
80 1 x rot

100 1 x grün
125 1 x blau

1 x gelb
140 1 x blau

1 x rot
160 1 x blau

1 x grün
180 1 x gelb

1 x rot
200 1 x gelb

1 x grün
225 1 x rot

1 x grün
250 2 x blau
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280 2 x gelb
320 2 x rot
360 2 x grün

DA zu § 4 Abs. 1 Satz 3:
Hinsichtlich der Gestaltung und Anbringung der Kenndaten auf Schleif-
werkzeugen und Etiketten sowie des Beifügens von Etiketten siehe
Anhang 1.

DA zu § 4 Abs. 5:
Verwendungseinschränkungen (VE) für Schleifwerkzeuge sind z. B.:
VE 11: nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Schleifen,
VE 12: nicht zulässig für Freihandtrennschleifen,
VE 13: nicht zulässig für Nassschleifen,
VE 14: zulässig nur für geschlossenen Arbeitsbereich,
VE 15: nicht zulässig ohne Absaugung,
VE 16: nicht zulässig für Seitenschleifen,
VE 17: nicht zulässig für Freihandschleifen,
VE 18: nicht zulässig ohne Stützteller,
VE 9: nicht zulässig für Trockenschleifen,
VE 10: nicht zulässig für Trockentrennschleifen,
VE 11: nicht zulässig für Freihand- und handgeführtes Trennschleifen.
Erläuterungen zu den Verwendungseinschränkungen:
VE 11: Diese Schleifkörper dürfen nur auf ortsfesten Schleifmaschinen

verwendet werden, auf denen sowohl der Schleifkörper als
auch das Werkstück zwangsweise geführt sind.

VE 12: Diese Schleifkörper dürfen nicht auf Pendeltrennschleifmaschi-
nen und Handtrennschleifmaschinen verwendet werden.

VE 13: Diese Schleifwerkzeuge dürfen nur auf ortsfesten Schleif-
maschinen für das Trockenschleifen verwendet werden.

VE 14: Diese Schleifkörper dürfen nur auf ortsfesten Schleifmaschinen
mit geschlossenem Arbeitsbereich eingesetzt werden. Ge-
schlossene Arbeitsbereiche sind gesicherte Bereiche, die um
die Schleifwerkzeuge so gebildet werden, dass in ihnen die
Bearbeitungsvorgänge, einschließlich der Zu- und Abführungen
von Werkstücken, durchgeführt werden können und Personen
vor Gefährdungen, die beim Bruch eines Schleifwerkzeuges
entstehen, geschützt werden.
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VE 15: Diese Schleifkörper dürfen nur auf ortsfesten Schleif- und Trenn-
schleifmaschinen verwendet werden, die mit Einrichtungen zur
Luftreinhaltung ausgerüstet sind.

VE 16: Diese Schleifkörper dürfen nur für das Umfangschleifen (Trenn-
schleifen) und nicht für das Seitenschleifen (Schruppschleifen)
verwendet werden.

VE 17: Diese Schleifwerkzeuge dürfen nur auf ortsfesten Schleif-
maschinen beim zwangs- oder handgeführten Schleifen ver-
wendet werden.

VE 18: Diese Schleifwerkzeuge dürfen nur mit zusätzlichem, zugehö-
rigem Stützteller verwendet werden.

VE 9: Diese Schleifwerkzeuge dürfen nur für das Nassschleifen ver-
wendet werden.

VE 10: Diese Trennschleifscheiben dürfen nur für das Nasstrenn-
schleifen verwendet werden.

VE 11: Diese Trennschleifscheiben dürfen nur auf ortsfesten Trenn-
schleifmaschinen verwendet werden, auf denen sowohl der
Schleifkörper als auch das Werkstück zwangsgeführt sind.

DA zu § 4 Abs. 8:
Zu den Angaben ohne sicherheitstechnischen Inhalt zählen nicht Auf-
trags- oder Fabrikationsnummern.

§ 5
Sicherheitsfaktoren von Schleif- und Bürstwerkzeugen 

und sonstige Festigkeitsanforderungen
(1) Schleifwerkzeuge – ausgenommen Schleifstifte, Lamellenschleif-

stifte und Schleifkörper aus Faservlies mit Schleifmittel – müssen in
Abhängigkeit von der Schleifmaschinen- und Anwendungsart bei ihrer
Arbeitshöchstgeschwindigkeit einen Sicherheitsfaktor gegen Bruch
durch Fliehkraft Sbr  entsprechend Anlage 2 aufweisen.

(2) Zusätzlich zu Absatz 1 müssen
1. – gekröpfte Schleifscheiben entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 1 für

das Freihandschleifen
und

– gerade und gekröpfte Trennschleifscheiben entsprechend
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 für das Freihandtrennschleifen

eine ausreichende Seitenbelastbarkeit,
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2. – Schleifscheiben entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 für das Frei-
handschleifen

und

– Trennschleifscheiben entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 für das
Freihandtrennschleifen und solche mit segmentiertem
Schleifbelag für die Verwendung auf  ortsfesten Trenn-
schleifmaschinen

eine ausreichende Festigkeit gegen Biegebeanspruchung,

3. Schleifteller entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 mit segmentiertem
Schleifbelag für das Freihandschleifen eine ausreichende Fes-
tigkeit gegen Abscheren des Schleifbelages

und

4. Schleifkörper entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 mit metallischem
Grundkörper einen ausreichenden Widerstand gegen plasti-
sche Verformung des Grundkörpers unter Fliehkraftbeanspru-
chung

aufweisen.

(3) Schleifstifte und Lamellenschleifstifte müssen bei ihrer Arbeits-
höchstgeschwindigkeit einen Sicherheitsfaktor gegen Bruch durch Flieh-
kraft von Sbr = 3 und zusätzlich einen Sicherheitsfaktor gegen Abbiegen
des Schaftes von Sab = 1,3 aufweisen.

(4) Schleifwerkzeuge nach den Absätzen 1 bis 3 müssen in ihren
Arbeitshöchstgeschwindigkeiten nach folgenden Zahlenreihen abge-
stuft sein:

a) <16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100 und 125 m/s;

b) 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 320, 360, 400, 450,
500 ... m/s.

(5) Schleifbänder und Schleifhülsen müssen so beschaffen sein, dass
sie bei ihrer zulässigen Zugkraft einen Sicherheitsfaktor gegen Zer-
reißen von SZ = 1,5 aufweisen.

(6) Stützteller müssen so beschaffen sein, dass sie bei ihrer Arbeits-
höchstgeschwindigkeit einen Sicherheitsfaktor gegen Bruch durch Flieh-
kraft von Sbr = 3,5 aufweisen.
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(7) Bürstwerkzeuge müssen so beschaffen sein, dass sie entspre-
chend ihrer zulässigen Drehzahl einen Sicherheitsfaktor gegen Bruch
des Bürstenkörpers und gegen Ablösen von Teilen des Besteckungs-
materials durch Fliehkraft von Sbr = 2,25 aufweisen. Zusätzlich müssen
Bürstwerkzeuge mit Schäften einen Sicherheitsfaktor gegen Abbiegen
des Schaftes von Sab = 1,3 aufweisen. 

DA zu § 5 Abs. 1:

Der Sicherheitsfaktor gegen Bruch durch Fliehkraft ist definiert als

Sbr =
vbr

2

vzul
2

vbr = Umfangsgeschwindigkeit beim Bruch (Bruchgeschwindigkeit),

vzul = Arbeitshöchstgeschwindigkeit (zulässige Umfangsgeschwindigkeit),

Der Nachweis über die Einhaltung der Sicherheitsfaktoren kann durch
Festigkeitsprüfung zur Bestimmung der Bruchgeschwindigkeit nach den
folgenden Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen (BG-Grundsätze)
erfolgen:

– „Verfahren zur Prüfung von Schleifkörpern aus gebundenem
Schleifmittel und Schleifmittel auf Unterlage“ (BGG 931)

und

– „Verfahren zur Prüfung von Schleifkörpern mit Diamant oder
Bornitrid“(BGG 933). 

DA zu § 5 Abs. 2:

Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen kann durch die
Anwendung der jeweiligen Prüfverfahren nach den folgenden BG-
Grundsätzen erfolgen:

– „Verfahren zur Prüfung von Schleifkörpern aus gebundenem
Schleifmittel und Schleifmittel auf Unterlage“ (BGG 931)

und

– „Verfahren zur Prüfung von Schleifkörpern mit Diamant oder
Bornitrid“ (BGG 933).
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Tabelle 1: Seitenbelastbarkeit

DA zu § 5 Abs. 2 Nr. 2:
Die Forderung nach ausreichender Festigkeit gegen Biegebeanspru-
chung ist z. B. erfüllt, wenn
– Schleif- und Trennschleifscheiben mit geschlossenem Schleifrand für

das Freihandschleifen ein Biegemoment von

Mb = F · D
2

F = 125 N (Newton)
D = Außendurchmesser der Schleifscheibe in m (Meter)

– segmentierte Schleifscheiben und Trennschleifscheiben für das Frei-
handschleifen eine Biegefestigkeit von 600 N/mm2

und
– segmentierte Trennschleifscheiben für die Verwendung auf ortsfesten

Trennschleifmaschinen eine Biegefestigkeit von 450 N/mm2

aufweisen.

Seitenbelastbarkeit

Schleif- Arbeitshöchst- Außen- Einpunktseiten- Dreipunktseiten- Schlagversuch
körper geschwindigkeit durchmesser lastversuch lastversuch

Einpunkt- Dreipunkt- Arbeitsvermögen
seitenlast seitenlast AP

vzul D FS1 FS3

in m/s in mm in N in N in Nm

Gekröpfte 80 ≤ 125 290 — —
Schleif- 150 290 — 4,5
scheiben 180 290 — 5,4

230 290 — 6,9

80 ≤ 125 40 — —
150 50 — 1,2
180 50 — 1,5
230 50 — 2,0

80 300 125 150 5,4
350 125 150 5,4
400 125 150 5,4

100 300 125 150 5,4
350 125 150 5,4
400 125 150 5,4

Gerade
und
gekröpfte
Trenn-
schleif-
scheiben

DA zu § 5 Abs. 2 Nr. 1:

Die Forderung nach ausreichender Seitenbelastbarkeit ist z. B. erfüllt,
wenn die Schleifkörper die Mindestwerte nach Tabelle 1 aufweisen.
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DA zu § 5 Abs. 2 Nr. 3:
Die Forderung nach ausreichender Festigkeit gegen Abscheren des
Schleifbelages ist z. B. erfüllt, wenn die erforderliche Abscherkraft 
F = 6400 N beträgt.

DA zu § 5 Abs. 2 Nr. 4:
Die Forderung nach ausreichendem Widerstand gegen plastische Ver-
formung des Grundkörpers ist z. B. erfüllt, wenn die Durchmesserzu-
nahme des Schleifkörpers – bezogen auf den ursprünglichen Außen-
durchmesser – nach einer Fliehkraftbeanspruchung bei derjenigen
Umfangsgeschwindigkeit, die bei dem geforderten Sicherheitsfaktor
ohne Bruch erreicht werden muss, die Werte der Grundtoleranz IT 11
nach DIN ISO 286-2 „ISO-System für Grenzmaße und Passungen;
Tabellen der Grundtoleranzgrade und Grenzabmaße für Bohrungen
und Wellen“ nicht überschreitet.

DA zu § 5 Abs. 3:
Hinsichtlich der Definition des Sicherheitsfaktors gegen Bruch durch
Fliehkraft siehe Durchführungsanweisungen zu Absatz 1.
Der Sicherheitsfaktor gegen Abbiegen des Schaftes ist definiert als

Sab = nab

nzul

nab = Drehzahl beim Abbiegen des Schaftes (Abbiegedrehzahl),
nzul = Zulässige Drehzahl (Drehzahl bei Arbeitshöchstgeschwindigkeit).
Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen kann durch die
Anwendung der jeweiligen Prüfverfahren nach den folgenden BG-
Grundsätzen erfolgen:

– „Verfahren zur Prüfung von Schleifkörpern aus gebundenem
Schleifmittel und Schleifmittel auf Unterlage“ (BGG 931)
und 

– „Verfahren zur Prüfung von Schleifkörpern mit Diamant oder
Bornitrid“ (BGG 933).

DA zu § 5 Abs. 4:
Der Stufensprung der Zahlenreihe von 16 bis 125 beträgt – ausgenom-
men bei 35 m/s – 1,25 und der Stufensprung der Zahlenreihe über 125
beträgt 1,12 entsprechend DIN 323-1 „Normzahlen, Normzahlreihen;
Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte.“
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DA zu § 5 Abs. 5

Der Sicherheitsfaktor gegen Zerreißen durch Zugkraft ist definiert als

Sz = Fr

Fzul

Fr = Reißkraft des Schleifbandes

Fzul = zulässige Zugkraft im Schleifband

Die Zuordnung von Festigkeitsklassen und zulässigen Zugkräften für
Schleifbänder und Schleifhülsen erfolgt nach Tabelle 2.

Sicherheitsfaktor Festigkeitsklasse Zulässige Zugkraft in Schleifmittel auf Unterlage
N je 50 mm Breite

1,5 I 140 A-, B- und C-Papier

II 280 D-, E-, F-Papier und 
schwerere; leichtere
Kombinationen

III 400 X-Unterlage und leichtere

IV 530 Y-Unterlage und schwerer;
übrige Kombinationen

Tabelle 2: Sicherheitsfaktor und Festigkeitsklassen für Schleifbänder
und Schleifhülsen

DA zu § 5 Abs. 7:
Die Sicherheitsfaktoren sind definiert als

Sbr = nbr
2

Sab = nab

nzul
2 nzul

nbr: Drehzahl beim Bruch (Bruchdrehzahl),
nab: Drehzahl beim Abbiegen des Schaftes (Abbiegedrehzahl),
nzul: zulässige Drehzahl (Drehzahl bei Arbeitshöchstgeschwindigkeit).
Teile des Besteckungsmaterials sind Büschel oder Zöpfe, nicht aber 
Einzeldrähte oder Einzelfasern; siehe auch DIN EN 1083-1 „Kraft- 
betriebene Bürstwerkzeuge; Teil 1: Definitionen und Nomenklatur“. 

§ 6
Magnesitschleifkörper

Schleifscheiben mit Magnesitbindung mit einem Außendurchmesser 
> 1000 mm müssen auf beiden Seitenflächen mit einem Schutzanstrich
gegen Feuchtigkeitsaufnahme versehen sein.
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§ 7
Zwischenlagen, Abrichtwerkzeuge

(1) Sind für die Befestigung von Schleifkörpern mit Spannflanschen
Zwischenlagen erforderlich, müssen diese vorhanden und so beschaffen
sein, dass sie

– Formabweichungen zwischen Spannflanschen und Schleifkör-
pern im Bereich der Anlageflächen ausgleichen,

– den Reibwert zwischen Spannflanschen und Schleifkörpern
vergrößern

und
– die Spannkraft über die Anlagefläche der Spannflansche

gleichmäßig auf den Schleifkörper übertragen.
Die Breite der ringförmigen Zwischenlagen muss die Anlagefläche der
Spannflansche überdecken.

(2) Für das Abrichten von Schleifkörpern und Polierscheiben müssen
Abrichtwerkzeuge vorhanden sein.

DA zu § 7 Abs. 1:
Diese Forderung wird z. B. erfüllt, wenn Zwischenlagen aus Gummi,
Pappe, Filz, Leder oder Kunststoff bestehen.
Bei feinkörnigen Schleifscheiben in Kunstharzbindung, z. B. für das
Außenrundschleifen von Walzen und für das spitzenlose Außenrund-
schleifen mit wässrigen Kühlschmierstoffen sind Zwischenlagen aus
Kunststoff oder Gummi vorzuziehen.
Die Dicke der einzelnen Zwischenlagen beträgt.

– bei Schleifkörpern mit keramischer Bindung und organischer
Bindung, z. B. Kunstharzbindung, mindestens 0,2 mm,

– bei Schleifkörpern in mineralischer Bindung, z. B. Magnesit-
bindung, mindestens 0,1 mm.

Zwischenlagen sind den betreffenden Schleifkörpern im Allgemeinen
beigefügt. Sie sind entweder fest mit dem Schleifkörper verbunden oder
lose dem Schleifkörper beigefügt. Herstellerseits können Etiketten auch
als Zwischenlagen vorgesehen sein.
Im  Allgemeinen sind je Schleifkörper zwei Zwischenlagen mit gleichem
Werkstoff und gleichen Maßen beigefügt. Bei Trennschleifscheiben in
Kunstharzbindung ist die einmalige Wiederverwendung der Zwi-
schenlagen möglich.
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DA zu § 7 Abs. 2:

Abrichtwerkzeuge für Schleifkörper sind z. B. Abziehsteine, Abricht-
rollen, Diamantabrichter.

§ 8
Einrichtungen zum Lagern und 

Transportieren von Werkzeugen

(1) Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, in denen Schleif- und
Bürstwerkzeuge so gelagert werden können, dass eine Herabsetzung
des Sicherheitsfaktors durch Einwirkung von

– Feuchtigkeit,

– Frost,

– aggressiven Medien

und

– einseitiger Erwärmung oder Abkühlung

vermieden wird.

(2) Schleifwerkzeuge müssen so auf einer ebenen Unterlage oder
stehend in einem Gestell gelagert werden können, dass kein Kippen,
keine Beschädigung oder Bruch durch Eigengewicht möglich sind.

(3) Für den Transport von Schleif- und Bürstwerkzeugen müssen
Transportmittel vorhanden sein, wenn Gewicht, Form  und Maße der
Werkzeuge dies erfordern.

DA zu § 8 Abs. 1:

Einseitige Erwärmungen und einseitige Abkühlungen können zu Span-
nungsrissen führen.
Bezüglich der Lagerung von Bürstwerkzeugen siehe auch DIN EN
1083-2 „Kraftbetriebene Bürstwerkzeuge; Teil 2: Sicherheitstechnische
Anforderungen“.

DA zu § 8 Abs. 3:

Durch Transportmittel werden mechanische Beschädigungen, z. B.
durch Stöße, Umfallen oder Herabfallen, verhindert.
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IV. Betrieb

§ 9
Bestimmungsgemäße Verwendung und Verwendungseinschränkungen

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nur Schleif- und
Bürstwerkzeuge und zugehörige Einrichtungen in Betrieb genommen
werden, die den Bestimmungen des Abschnittes III entsprechen.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass

1. Schleif- und Bürstwerkzeuge nur bis zu der in der Kennzeich-
nung angegebenen

– Arbeitshöchstgeschwindigkeit

oder

– zulässigen Drehzahl

betrieben,

2. Schleifbänder und Schleifhülsen nur bei Zugkräften entspre-
chend ihrer in der Kennzeichnung angegebenen Festigkeits-
klasse betrieben,

3. Schleifwerkzeuge entsprechend den in der Kennzeichnung
angegebenen Verwendungseinschränkungen betrieben,

4. Schleifkörper aus Naturstein nur bis zu einer Arbeitshöchstge-
schwindigkeit von 16 m/s betrieben und nicht zum Schleifen
von Metall eingesetzt,

5. Schleifwerkzeuge, ausgenommen Schleifkörper aus Natur-
stein, deren Schleifmittel ganz oder teilweise aus freier
kristalliner Kieselsäure besteht, nicht verwendet,

6. Schleifwerkzeuge mit bleihaltigen oder anderen gesundheits-
schädlichen Bestandteilen oder Anstrichen nur auf ortsfesten
Schleifmaschinen mit Absaugeinrichtungen ohne Luftrück-
führung verwendet,

7. Schleifkörper mit keramischer und Magnesit-Bindung nicht
zum Trennschleifen verwendet,

8. Schleifkörper mit Kunstharzbindung nicht mit Kühlschmier-
stoffen, die zu einer Unterschreitung des Sicherheitsfaktors
nach § 5 Abs. 1 und 3 führen, betrieben

und
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9. die den Werkzeugen nach § 4 beigefügten Etiketten bis zum
Verbrauch der Werkzeuge aufbewahrt

werden.

(3) Können bei Einhaltung der Bestimmungen nach Absatz 1 zusätz-
liche Gefährdungen entstehen, hat der Unternehmer entsprechende
Maßnahmen zu treffen.

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Schleifkörper in
Magnesitbindung mit einem Außendurchmesser > 1000 mm

1. nicht länger als zwei Jahre nach deren Beschaffung und nicht
länger als vier Jahre nach deren Herstellung betrieben wer-
den
und

2. in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal monat-
lich, auf äußere Veränderungen geprüft werden. Wird eine
Rissbildung festgestellt, hat der Unternehmer sicherzustellen,
dass diese Schleifkörper nicht mehr verwendet werden.

DA zu § 9 Abs. 2 Nr. 1:
Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn die Nennleerlaufdrehzahl der
Schleifspindel nicht höher ist als die auf dem Schleifwerkzeug angege-
bene Drehzahl.
Diese Forderung schließt ein, dass bei mehrstufigen bzw. stufenlos ein-
stellbaren Antrieben die zulässige Drehzahl des neuen Schleifwerk-
zeuges entsprechend der Abnutzung des Schleifwerkzeuges nur so
weit gesteigert werden kann, dass die angegebene Arbeitshöchst-
geschwindigkeit nicht überschritten wird.

DA zu § 9 Abs. 2 Nr. 3:
Verwendungseinschränkungen siehe § 4 Abs. 5.

DA zu § 9 Abs. 2 Nr. 5:
Als freie kristalline Kieselsäure werden die kristallinen SiO2-Modifi-
kationen Quarz, Cristobalit und Tridymit bezeichnet.

DA zu § 9 Abs. 2 Nr. 6:
Gesundheitsschädlich sind solche Bestandteile, die nach Einatmen, Ver-
schlucken oder Aufnahme durch die Haut Gesundheitsschäden ver-
ursachen können.
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Siehe auch Verordnung über gefährliche Stoffe (Gefahrstoffverordnung –
GefStoffV), Technische Regeln für Gefahrstoffe „Grenzwerte in der Luft
am Arbeitsplatz; Luftgrenzwerte“ (TRGS 900) und Berufsgenossen-
schaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG-
Regeln) „Arbeitsplätze mit Arbeitsplatzlüftung“ (BGR 121).

DA zu § 9 Abs. 2 Nr. 8:

Eine Unterschreitung des Sicherheitsfaktors ist in der Regel nicht zu
erwarten, wenn

– der pH-Wert des Kühlschmierstoffes < 11

und

– die Temperatur des Kühlschmierstoffes < 35 °C

beträgt.

DA zu § 9 Abs. 3:

Zusätzliche Gefährdungen können z. B. auftreten durch

– Lärm,

– Funkenflug,

– Gefahrstoffe, die durch die Bearbeitung von Werkstücken
oder Werkstoffen selbst entstehen.

Siehe auch

– Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

– Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften“ 
(BGV A1),

– Unfallverhütungsvorschrift „Lärm“ (BGV B 3),

– BG-Regel „Vermeidung der Gefahren von Staubbränden und
Staubexplosionen beim Schleifen, Bürsten und Polieren von
Aluminium und seinen Legierungen (BGR 109)“,

– BG-Regel „Arbeitsplätze mit Arbeitsplatzlüftung“ (BGR 121),

– BG-Regel „Einsatz von Atemschutzgeräten“ (BGR 190),

– BG-Regel „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ 
(BGR 192).



DA zu § 9 Abs. 5:
Solche Veränderungen sind z. B.

– das Behauen von Werkzeugen, das Vergrößern von
Bohrungen und das Verkleinern von Bohrungen durch
Ausgießen bei Schleifkörpern aus gebundenem Schleif-
mittel,

– das Ausstanzen gebrauchter Trennschleifscheiben und
Vulkanfiberschleifscheiben.

§ 10
Lagern und Transportieren von Schleif- und Bürstwerkzeugen

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Schleif- und Bürst-
werkzeuge beim Lagern und Transportieren in ihrer Festigkeit nicht
beeinträchtigt werden.

(2) Versicherte müssen beim Lagern und Transportieren von Schleif-
und Bürstwerkzeugen die nach § 8 zur Verfügung gestellten Ein-
richtungen benutzen.

(3) Versicherte müssen Schleif- und Bürstwerkzeuge entsprechend
den Weisungen des Unternehmers sachgerecht lagern und transpor-
tieren.

DA zu § 10 Abs. 1:

Einflüsse, die die Festigkeit beeinträchtigen können, sind bei

– Bürstwerkzeugen z. B. das Lagern auf dem Bürstenfeld,

– Schleifwerkzeugen Stöße und Erschütterungen beim Trans-
portieren,

– Schleifkörpern in Magnesitbindung eine erhöhte Feuchtigkeits-
aufnahme,

– Schleifbändern Kantenbeschädigungen sowie die Lagerung
unter ungünstigen Klimabedingungen.

Es empfiehlt sich, Werkzeuge so zu lagern, dass diese entsprechend
der Reihenfolge der Anlieferung entnommen werden können.

D 12

24



§ 11
Befestigen von Schleifwerkzeugen

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Schleifwerkzeuge auf
Schleifmaschinen durch hierin unterwiesene Versicherte befestigt
werden und die dafür benötigten Einrichtungen zur Verfügung stehen.

(2) Die im Befestigen von Schleifwerkzeugen unterwiesenen
Versicherten

1. müssen die Kennzeichnung der Schleifwerkzeuge nach § 4
beachten,

2. müssen vor jedem Befestigen Schleifwerkzeuge und Spann-
zeuge auf erkennbare Mängel prüfen,

3. dürfen keine Schleifwerkzeuge und Spannzeuge mit erkenn-
baren Mängeln befestigen,

4. müssen passende Schleifwerkzeuge entsprechend den An-
gaben in der Betriebsanleitung auf die Schleifspindel oder
Werkzeugaufnahme bringen,

5. müssen Schleifwerkzeuge unter Verwendung der vom
Maschinenhersteller für die jeweiligen Schleifwerkzeuge vor-
gesehenen Spannvorrichtungen befestigen; bei der Verwen-
dung von Spannflanschen müssen diese unter Berücksichti-
gung von
– Schleifkörperform,
– Schleifkörpermaßen,
– Schleifkörperbindung

und
– Maschinenart 
ausgewählt werden,

6. müssen sicherstellen, dass die Schleifkörper bei größtmög-
licher Belastung durch Betriebskräfte nicht zwischen den
Flanschen rutschen, aber dennoch eine Schädigung des
Schleifkörpers durch zu hohe Flächenpressung ausgeschlos-
sen ist,

7. dürfen Schleifkörperbohrungen nicht durch ineinander-
gesteckte Reduzierringe oder Vergießen der Schleifkörper-
bohrungen verkleinern,

8. müssen, soweit die Befestigung mittels Spannflanschen
erfolgt, 

25

D 12



– bei Schleifkörpern nach §  2 Abs. 1 Nr. 1 

und

– bei Schleifkörpern nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 mit Grundkörpern
aus Keramik, 

zwischen Schleifkörper und Spannflansche geeignete Zwi-
schenlagen legen.

Dies gilt nicht für folgende Schleifkörper nach § 2 Abs. 1:

– gekröpfte Schleifscheiben, Form 27 und 28,

– halbflexible Schleifscheiben, Form 29,

– gerade und gekröpfte Trennschleifscheiben, Form 41
und 42, faserstoffverstärkt, mit D ≤ 400 mm,

– Schleifkörper auf Tragscheiben, auch segmentiert,
Form 43,

– zweiseitig konische Schleifscheiben, Form 4, mit koni-
schen Spannflanschen,

– gerade Trennschleifscheiben, Form 41, mit T ≤ 1 mm,

– Schleifkörper mit D ≤ 20 mm,

9. müssen darauf achten, dass die Spannflansche beim Be-
festigen der Schleifkörper nicht an Reduzierringen oder Buch-
sen aufliegen,

10. dürfen mehrere Schleifscheiben mit und ohne Distanzteile auf
einer Schleifspindel nur befestigen, wenn die Schleifscheiben
und die Schleifmaschinen hierfür vorgesehen sind,

11. müssen beim Aufspannen mehrerer Schleifscheiben mit
Distanzteilen Zwischenlagen zwischen Schleifscheiben und
Distanzteilen einlegen; dies gilt nicht für Schleifkörper 
nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 mit anderen als keramischen Grund-
körpern.

DA zu § 11 Abs. 2 Nr. 2 und 3:

Erkennbare Mängel bei Schleifwerkzeugen können z. B. sein: Risse,
Ausbrüche, Veränderungen im äußeren Erscheinungsbild.

Die Prüfung erfolgt im Allgemeinen durch eine Sichtprüfung.
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Bei

– Schleifkörpern entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 1 mit keramischer
Bindung 

und

– Schleifkörpern entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 2 mit Grundkör-
pern aus Keramik

mit D > 80 mm erfolgt zusätzlich eine Klangprüfung zur Feststellung
eventueller Risse. Davon ausgenommen sind verklebte oder verschraub-
te  Schleifkörper, Schleifsegmente, Schleifstifte und Schleifkegel.

Bei der Klangprüfung werden die Schleifkörper mit einem nichtmetalli-
schen Gegenstand abgeklopft. Ein unbeschädigter Schleifkörper gibt
einen klaren, ein beschädigter einen dumpfen oder scheppernden
Klang.

Erkennbare Mängel an Spannzeugen können z. B. sein

– Gratbildung auf der Anlageseite,

– Verschmutzung,

– schadhafte Gewindegänge von Spannmuttern und Schrau-
ben,

– Verformungen (z. B. Spannzangen),

– Verrottung.

DA zu § 11 Abs. 2 Nr. 4:

Diese Forderung ist z. B. erfüllt, wenn die Schleifwerkzeuge leicht auf-
gebracht werden und ein Presssitz vermieden ist.

DA zu § 11 Abs. 2 Nr. 5:

Die Auswahl geeigneter Spannflansche ist z. B. nach der folgenden
Tabelle 3 sowie den Bildern 1 und 2 durchzuführen:

27

D 12



28

Sc
hl

ei
fk

ör
pe

r
A

rb
ei

ts
hö

ch
st

-
A

uß
en

du
rc

hm
es

se
r

M
as

ch
in

en
ar

t
ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t
de

r 
Sp

an
nf

la
ns

ch
en

Be
ne

nn
un

g
M

aß
e 

in
 m

m
Bi

nd
un

g
v z

ul
in

 m
/s

d f
in

 m
m

O
rts

fe
ste

 u
nd

 H
an

d-
G

er
ad

e 
Sc

hl
ei

fs
ch

ei
be

n
H

 ≤
0,

2 
· D

≥
0,

33
 · 

D
Sc

hl
ei

fm
as

ch
in

en
Sc

hl
ei

fte
lle

r, 
Sc

hl
ei

ftö
pf

e
al

le
al

le
H

 >
 0

,2
 · 

D
≥

H
 +

 2
 · 

(0
,1

7 
· M

)

O
rts

fe
ste

 S
ch

le
ifm

as
ch

in
en

G
er

ad
e 

Sc
hl

ei
fs

ch
ei

be
n

D
 ≤

40
0

oh
ne

 S
ch

ut
zh

au
be

T 
≤

40
al

le
≤

40
≥

0,
67

 · 
D

H
an

ds
ch

le
ifm

as
ch

in
en

Zw
ei

se
iti

g
B

≤
50

≥
0,

5 
· D

oh
ne

 S
ch

ut
zh

au
be

ko
ni

sc
he

D
 ≤

20
0

N
ei

gu
ng

 1
:1

6
Sc

hl
ei

fs
ch

ei
be

n
BF

≤
80

H
an

ds
ch

le
if-

 u
nd

G
er

ad
e 

un
d 

ge
kr

öp
fte

D
 ≤

10
0

19
H

an
dt

re
nn

sc
hl

ei
fm

as
ch

in
en

Sc
hl

ei
f- 

un
d 

Tr
en

n-
BF

≤
80

sc
hl

ei
fs

ch
ei

be
n

10
0 

< 
D

 ≤
23

0
41

≤
63

≥
0,

2 
D

O
rts

fe
ste

 T
re

nn
sc

hl
ei

f-
G

er
ad

e 
Tr

en
ns

ch
le

ifs
ch

ei
be

n
D

 ≤
80

0
B,

 B
F

80
 –

 1
00

≥
0,

25
 D

m
as

ch
in

en
12

5
≥

0,
33

 D

≤
63

≥
0,

2 
D

D
 >

 8
00

BF
80

 –
 1

25
≥

0,
33

 D

G
ek

rö
pf

te
 T

re
nn

sc
hl

ei
fs

ch
ei

be
n

al
le

 D
BF

≤
10

0
≥

0,
25

 D
,

m
in

de
ste

ns
Pe

nd
el

tre
nn

sc
hl

ei
fm

as
ch

in
en

G
er

ad
e 

un
d 

ge
kr

öp
fte

40
0 

≤
D

 ≤
80

0
BF

≤
80

H
 +

 2
 · 

(0
,1

7 
·M

)
Tr

en
ns

ch
le

ifs
ch

ei
be

n

H
an

dt
re

nn
sc

hl
ei

fm
as

ch
in

en
D

 =
 3

00
, 3

50
, 4

00
≤

10
0

D
=

A
uß

en
du

rc
hm

es
se

r d
es

 S
ch

le
ifk

ör
pe

rs
T

=
Br

ei
te

 d
es

 S
ch

le
ifk

ör
pe

rs
H

=
Bo

hr
un

gs
du

rc
hm

es
se

r d
es

 S
ch

le
ifk

ör
pe

rs
M

=
H

öh
e 

de
r R

in
gf

lä
ch

e 
de

s 
Sc

hl
ei

fk
ör

pe
rs

Ta
be

lle
 3

: 
Sp

an
nf

la
ns

ch
du

rc
hm

es
se

r f
ür

 S
ch

le
ifk

ör
pe

r n
ac

h 
§ 

2 
A

bs
. 1

 N
r. 

1 
un

d 
Sc

hl
ei

fk
ör

pe
r n

ac
h 

§ 
2 

A
bs

. 1
 N

r. 
2 

m
it 

G
ru

nd
kö

rp
er

n 
au

s 
Ke

ra
m

ik
 in

 A
bh

än
gi

gk
ei

t v
on

 S
ch

le
ifk

ör
pe

rfo
rm

, 
Sc

hl
ei

fk
ör

pe
rm

aß
en

, S
ch

le
ifk

ör
pe

rb
in

du
ng

 u
nd

 M
as

ch
in

en
ar

t



29

D 12

Bild 1: Ringflächenhöhe r von Spannflanschen bei Schleifscheiben
H ≤ 0,2 D

Bild 2: Ringflächenhöhe h von Spannflanschen bei Schleifscheiben
H > 0,2 D

elastische 
Zwischenlagen

elastische 
Zwischenlagen

Freistich

r = 1/6 df Höhe der ringförmigen
Anlagenfläche 
des Spannflansches

D= Außendurchmesser 
der Schleifscheibe

H= Bohrungsdurchmesser 
der Schleifscheibe

T = Breite der Schleifscheibe

df= Außendurchmesser 
der Spannflansche

D = Außendurchmesser 
der Schleifscheibe

H = Bohrungsdurchmesser 
der Schleifscheibe

T = Breite der Schleifscheibe

df = Außendurchmesser 
der Spannflansche

h = Höhe der von den Spann-
flanschen überdeckten
Schleifkörperringfläche
≥ 1/6 M

M = Höhe der Ringfläche von
Schleifscheiben
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Beim Aufspannen von Trennschleifscheiben entsprechend § 2 Abs. 1
Nr. 2 mit Bündigbohrungen ist darauf zu achten, dass der Spannflansch
den Teilkreis, bei mehreren Teilkreisen den größten Teilkreis überdeckt.

DA zu § 11 Abs. 2 Nr. 8:
Geeignete Zwischenlagen siehe Durchführungsanweisungen zu § 7
Abs. 1.

DA zu § 11 Abs. 2 Nr. 10:
Schleifscheiben sind zum Aufspannen in einem Satz geeignet, wenn sie
über eine Kennzeichnung entsprechend § 4 Abs. 6 verfügen. Distanz-
teile sind geeignet, wenn sie hinsichtlich Anlagefläche und Hinterdre-
hung die gleichen Maße wie die äußeren Spannflansche aufweisen.
Beim Aufspannen mehrerer Schleifscheiben mit Distanzteilen sind
Zwischenlagen zwischen die Schleifscheiben und die Distanzteile 
zu legen.

§ 12
Probelauf

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach jedem Be-
festigen eines Schleifwerkzeuges nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 – ausge-
nommen Schleifbänder, Schleifhülsen und Schleifblätter – ein Probelauf
durch einen hierin unterwiesenen Versicherten durchgeführt wird und
die dafür benötigten Einrichtungen zur Verfügung stehen. Dies gilt nicht
für Schleifwerkzeuge mit einem Außendurchmesser von ≤≤ 80 mm.

(2) Der unterwiesene Versicherte hat den Probelauf mit der auf der
Schleifmaschine angegebenen Drehzahl vorzunehmen, hierbei darf die
Arbeitshöchstgeschwindigkeit des Schleifwerkzeuges nicht überschritten
werden. Er hat bei drehzahlregelbaren Schleifmaschinen als Probelauf-
drehzahl die auf dem Schleifwerkzeug oder die auf dem dem Schleif-
werkzeug beigefügten Etikett angegebene zulässige Drehzahl zu ver-
wenden.

(3) Der unterwiesene Versicherte darf den Probelauf erst durch-
führen, nachdem er die Schutzhaube in Schutzstellung gebracht oder
den Gefahrbereich durch zur Verfügung gestellte Einrichtungen nach
Absatz 1 gesichert hat.
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DA zu § 12 Abs. 1:

Diese Forderung ist z. B. hinsichtlich der benötigten Einrichtungen erfüllt,
wenn Schutzhauben und Einrichtungen, z. B. Stellwände, Auffangein-
richtungen, zum Absperren des Gefahrbereiches vorhanden sind.

DA zu § 12 Abs. 2:

Diese Forderung ist erfüllt, wenn folgende Probelaufzeiten mindestens
erreicht werden:

– 1 Minute bei Schleifkörpern auf ortsfesten Schleifmaschinen,

– 0,5 Minuten bei Schleifkörpern auf Handschleifmaschinen,

– 15 Minuten bei Schleifkörpern in Magnesitbindung mit einem
Außendurchmesser > 1000 mm auf ortsfesten Schleifmaschi-
nen.

§ 13
Abrichten von Schleifkörpern und Polierscheiben

Versicherte dürfen für das Abrichten von auf Schleifmaschinen be-
festigten Schleifkörpern und Polierscheiben nur Abrichtwerkzeuge nach
§ 7 Abs. 2 benutzen.

§ 14
Befestigen von Bürstwerkzeugen

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Bürstwerkzeuge auf
Maschinen durch hierin unterwiesene Versicherte befestigt werden und
die dafür benötigten Einrichtungen zur Verfügung stehen.

(2) Die im Befestigen von Bürstwerkzeugen unterwiesenen Ver-
sicherten

1. müssen die Kennzeichnung der Bürstwerkzeuge beachten,

2. müssen vor jedem Befestigen Bürstwerkzeuge und Spann-
zeuge auf erkennbare Mängel überprüfen,

3. dürfen keine Bürstwerkzeuge und Spannzeuge mit erkenn-
baren Mängeln befestigen.
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DA zu § 14 Abs. 2 Nr. 3:
Erkennbare Mängel sind z. B. an Bürstwerkzeugen, wenn das Beste-
ckungsmaterial

– angerostet ist
oder

– ungleichmäßige mechanische Verformungen aufweist.
Erkennbare Mängel an Spannzeugen siehe Durchführungsanweisungen
zu § 11 Abs. 2 Nr. 3.

V. Prüfungen

§ 15
Prüfungen

entfällt

VI. Ordnungswidrigkeiten

§ 16
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den
Bestimmungen

– des § 3 in Verbindung mit
des § 4 Abs. 1, 2 Satz 2, Absätze 4 bis 8,
§§ 5, 6,
§ 7
oder
§ 8,

– des § 9 Abs. 1, 2 oder 4,
§ 10,
§ 11 Abs. 1, 2 Nr. 1 bis 7, 8 Satz 1, Nummer 9, 10, 11 erster
Halbsatz,
§ 12 Abs. 1 Satz 1, Absätze 2 und 3,
§§ 13 oder 14

zuwiderhandelt.



VII. In-Kraft-Treten

§ 17
In-Kraft-Treten

Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Oktober 1994  in Kraft.
Gleichzeitig treten die

– §§ 1, 2 bis 5, 6 Abs. 3 und 8, §§ 7, 8, 13 Abs. 3, §§ 13a, 13b,
15 bis 20, 22, 23, 25 bis 31 der Unfallverhütungsvorschrift
„Metallbearbeitung; Schleifkörper, Pließt- und Polierscheiben;
Schleif- und Poliermaschinen“ (VBG 7n6) vom 1. Oktober
1975 in der Fassung vom 1. Januar 1993

außer Kraft.
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Anlage 1

Kennzeichnung von Schleif- und Bürstwerkzeugen
(zu § 4 Abs. 1)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

lfd.
Nr. Benennung der Werkzeuge

§ 2 1 Schleifscheiben (gerade, konisch, � � � � � � � – – –
Abs.1 abgesetzt, verjüngt, ausgespart,
Nr. 1 gekröpft, auch faserstoffverstärkt),

Trennschleifscheiben
2 Schleiftöpfe, Schleifteller, Schleif- � � � � � � � – – –

scheiben und Schleifzylinder mit
Tragscheibe verbunden

1 3 Schleifsegmente � � � � – � � – – –
1 4 Schleifstifte � � � – � � � – – –
1 5 Kleinschleifkörper mit D ≤ 80 mm � � � � � � � – – –
1 6 Schleifkegel � � � � � � � – – –
1 7 Schleifkörper mit Magnesitbindung � � � � � � � – � –
1 8 halbflexible Schleifkörper � � � � � � – – – –
§ 2 9 Schleifkörper mit keramische � � � � � � – – – –
Abs.1 Schleifbelag aus Grundkörper
Nr. 2 Diamanten, Bornitrid andere � � – � � � – – – –

Grundkörper
10 Trennschleifscheiben mit � � – � � � – � – –

Schleifbelag aus Diamant, Bornitrid
11 Schleifstifte mit Schleifbelag aus � � – – � � – – – –

Diamant, Bornitrid
§ 2 12 Fächerschleifscheiben � � � � � � – – – –
Abs.1 13 Lamellenschleifscheiben � � � � � � – – – –
Nr. 3 14 Lamellenschleifstifte � � � � � � – – – –

15 Vulkanfiberschleifscheiben � � � � � � – – – –
16 Schleifbänder, Schleifhülsen � – – – – – – � – �

§ 2 17 Schleifkörper aus Faservlies mit � – – � � � – �1) – –
Abs.1 Schleifmittel
Nr. 4
§ 2 18 Pließt-, Polier- und Läppscheiben � � – � � – – – – –
Abs.1
Nr. 5
§ 1 19 Stützteller � – – – � – – – – –
§ 2 20 Bürstwerkzeuge � – – – � – – – – –
Abs. 4
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Zu Anlage 1:

Erläuterungen zu den Spalten 3, 6 und 7:
3 Farbstreifen sind

blau vzul = 150 m/s,
gelb vzul = 163 m/s,
rot vzul = 180 m/s,
grün vzul = 100 m/s,
blau-gelb vzul = 125 m/s,
blau-rot vzul = 140 m/s,
blau-grün vzul = 160 m/s,
gelb-rot vzul = 180 m/s,
gelb-grün vzul = 200 m/s,
rot-grün vzul = 225 m/s,
blau-blau vzul = 250 m/s,
gelb-gelb vzul = 280 m/s,
rot-rot vzul = 320 m/s,
grün-grün vzul = 360 m/s,
weiß, Schleifkörper mit Magnesitbindung.

6 und 7 Hinsichtlich der Angaben der Nennmaße und des Werk-
stoffes siehe z. B. DIN 69 100-1 „Schleifkörper aus gebunde-
nem Schleifmittel; Bezeichnung, Formen, Maßbuchstaben,
Werkstoffe“.



Schleifmaschinen- Anwendungsart Schleifart Arbeitshöchst- Sicherheits-
art geschwindigkeit faktor

in m/s Sbr

Ortsfeste Zwangsgeführtes Umfangschleifen 3
Schleifmaschinen Schleifen Seitenschleifen

Zwangsgeführtes Umfangschleifen
Schleifen bei Seitenschleifen 1,75
geschlossenem
Arbeitsbereich

Handgeführtes Umfangschleifen ≤ 63 3
Schleifen Seitenschleifen > 63 3,5

Zwangsgeführtes Hochdruckschleifen 3,5
Schleifen

Zwangsgeführtes
Schleifen bei
geschlossenem

Hochdruckschleifen 3

Arbeitsbereich

Handschleif- Freihandschleifen Umfangschleifen ≤ 50 3
maschinen Seitenschleifen > 50 3,5

Ortsfeste Trenn- Zwangsgeführtes
schleifmaschinen Schleifen,

Handgeführtes Trennschleifen 2

Schleifen

Zwangsgeführtes
Schleifen bei
geschlossenem Trennschleifen 1,75

Arbeitsbereich

Handgeführtes Trennschleifen 3,5
Schleifen

Handtrennschleif- Freihand-
maschinen schleifen Trennschleifen 3,5

Anlage 2
Sicherheitsfaktoren Sbr für Schleifwerkzeuge (zu § 5 Abs. 1)

D 12
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G e n e h m i g u n g
Die vorstehende Unfallverhütungsvorschrift „Schleif- und Bürstwerk-
zeuge“ (BGV D 12) wird genehmigt.
Bonn, den 2. September 1994
Az.: IIIb 2-34 523-2-(9)-34 124-2

Der Bundesminister für Arbeit
und Sozialordnung

(Siegel) Im Auftrag
(gez. Streffer)

G e n e h m i g u n g
Der vorstehende 1. Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift „Schleif-
und Bürstwerkzeuge“ (BGV D 12) wird genehmigt.
Bonn, den 2. Dezember 1996
Az.: IIIb 2-34 120-1-(31)-34 124-2

Das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag
(Siegel) (gez. Streffer)

Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 233 vom 12. Dezember 1996.

G e n e h m i g u n g
Der vorstehende 2. Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift „Schleif-
und Bürstwerkzeuge“ (BGV D 12) wird genehmigt.
Bonn, den 30. Januar 2002
Az.: IIIb 6-34 523-2-(66)-34 124-2

Das Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung

Im Auftrag
(Siegel) (gez. Becker)

Veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 061 vom 28.03.2002.
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Anhang 1

Beispiele zur Gestaltung und Anbringung von Kenndaten auf Schleif-
werkzeugen und Etiketten und zum Beifügen von Etiketten
1 Gestaltung und Anbringung
1.1 Schleifwerkzeuge mit Arbeitshöchstgeschwindigkeit vzul < 50 m/s

Muster A Muster B

Hersteller/Lieferer/Einführer
Warenzeichen

Sonstige Angaben

Maße

Schleifmittel und Bindung

Zulässige Drehzahl 1/min………

Arbeitshöchst-
geschwindigkeit m/s
……………

Sonstige Angaben 1)

Entspricht BGV D 12

Hersteller/Lieferer/Einführer
Warenzeichen

Sonstige Angaben

Maße

Schleifmittel und Bindung

Entspricht BGV D 12

Zulässige Drehzahl 1/min………

Arbeitshöchst-
geschwindigkeit m/s
……………

Sonstige Angaben, ggf.
Verwendungseinschränkungen

Hersteller/Lieferer/ Einführer/
Warenzeichen

Sonstige Angaben

Maße
Schleifmittel und Bindung

Sonstige Angaben 1)

Zulässige 
Drehzahl

1/min ………

Arbeitshöchst-
geschwindigkeit

m/s ………

Hersteller/Lieferer/ Einführer/
Warenzeichen

Sonstige 
Angaben

Schleifmittel 
und Bindung

Entspricht
BGV D 12

Maße

Sonstige Angaben, ggf.
Verwendungs-

einschränkungen

Zulässige 
Drehzahl
1/min ………

Arbeitshöchst-
geschwindigkeit
m/s ………

Mindestmaße (Höhe x Breite) Etikettdurchmesser mindestens 20 mm größer
52 x 74 mm (DIN A 8) als Mindestdurchmesser der Spannflansche
1) Bei Schleifkörpern mit Magnesitbindung und Außendurchmesser D > 1000 mm: Herstel-

lungsdatum

Mindestmaße (Höhe x Breite) Etikettdurchmesser mindestens 20 mm größer
52 x 74 mm (DIN A 8) als Mindestdurchmesser der Spannflansche

Verwendungseinschränkungen sollten im vollen Wortlaut angegeben sein.

1.2 Schleifwerkzeuge mit Arbeitshöchstgeschwindigkeit vzul < 50 m/s
1.2.1 Schleifscheiben

Muster C Muster D

Entspricht BGV D12
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1.2.2 Schleifstifte
Etikett mit Sicherheitshinweis auf der Rückseite
Muster E (Vorderseite) Muster E (Rückseite)

1.2.3 Lamellenschleifscheiben und Vulkanfiberschleifscheiben
Muster G Muster H

1.3 Farbstreifen
Der Farbstreifen soll durch die Mitte und über den gesamten
Durchmesser des Schleifwerkzeugs bzw. des Etiketts verlaufen.
Die Grundfarbe des Etiketts soll sich deutlich von der vorge-
schriebenen Kennfarbe des Farbstreifens abheben und darf die
Kennfarbe nicht verändern.
Der Farbstreifen soll gerade und gleichmäßig breit sein. Die Brei-
te soll je Farbstreifen zwischen 5 und 20 mm betragen. Bei einer
Kennzeichnung mit zwei Farbstreifen soll deren Abstand mindes-
tens 2 mm betragen und höchstens der Breite eines Farbstreifens
entsprechen.

Mindestmaße (Höhe x Breite)
52 x 74 mm

Hersteller/Lieferer/Einführer
Warenzeichen

Sonstige Angaben

Maße

Schleifmittel und Bindung

Entspricht BGV D 12

Zulässige Drehzahl bei einer
offenen Schaftlänge Lo von

10 mm 15 mm 20 mm

1/min… 1/min… 1/min…

Sicherheitshinweis siehe Rückseite

Sicherheitshinweis

Der umseitig beschriebene Schleifstift ist
für eine Arbeitshöchstgeschwindigkeit
von 50 m/s bei kürzester offener Schaft-
länge Lo ausgelegt.

Die Sicherheit bei der Verwendung die-
ses Schleifstiftes wird durch folgende
Faktoren eingeschränkt.

1. wenn die Mindesteinspannlänge Lo
von 10 mm nicht eingehalten wird.

2. wenn die umseitig angegebenen
zulässigen Drehzahlen bei den ent-
sprechenden offenen Schaftlängen Lo
überschritten werden.

Hersteller/Lieferer/Einführer
Warenzeichen

Maße Körnung

Entspricht BGV D 12

Zulässige Drehzahl 1/min………

Arbeitshöchstgeschwindigkeit m/s ……

Sonstige Angaben

Hersteller/Lieferer/ Einführer/
Warenzeichen

Sonstige Angaben

Körnung
………………

Entspricht
BGV D 12

Maße

Sonstige Angaben

Zulässige 
Drehzahl
1/min ………

Arbeitshöchst-
geschwindigkeit
m/s ………

Spannzange



Der Farbstreifen auf dem Etikett kann fehlen, wenn das Etikett auf
dem Schleifwerkzeug aufgeklebt und der Farbstreifen auf dem
Schleifwerkzeug selbst über den gesamten Durchmesser aufge-
tragen ist.

2 Beifügen von Etiketten
Schleifwerkzeugen, bei denen die Angabe der Kenndaten auf
beigefügten Etiketten zulässig ist, sollen Etiketten mindestens
gemäß den folgenden Festlegungen beigefügt sein.
Bei mehreren gleichen Schleifwerkzeugen in einer Verpackungs-
einheit: Angabe der Kenndaten auf der Verpackungseinheit und
zusätzlich mindestens ein Etikett je 25 Werkzeuge.
Bei mehr als 1000 gleichen Schleifwerkzeugen in einer Ver-
packungseinheit für einen Verwender: Angabe der Kenndaten
auf der Verpackungseinheit und zusätzlich mindestens ein Etikett
je 100 Werkzeuge.
Bei mehreren Schleifwerkzeugen verschiedener Werkstoffe, For-
men oder Nennmaße in einer Verpackungseinheit: Angabe der
Kenndaten für jede Schleifwerkzeugart auf der Verpackungsein-
heit.

D 12
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Anhang 2

Bezugsquellenverzeichnis
Nachstehend sind die Bezugsquellen der in den Durchführungsanwei-
sungen aufgeführten Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze / Verordnungen
Bezugsquellen: Buchhandel

oder
Carl Heymanns Verlag KG, 
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

2. Unfallverhütungsvorschriften
Bezugsquellen: Berufsgenossenschaft

oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

3. Berufsgenossenschaftliche Richtlinien, Sicherheitsregeln, 
Grundsätze und Merkblätter
Bezugsquellen: Berufsgenossenschaft

oder
Carl Heymanns Verlag KG,
Luxemburger Straße 449, 50939 Köln

4. DIN-Normen
Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, 

Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin
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